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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : SPRAYMIG H2O (Aerosol) 

Produktcode : WL-0001 

Zerstäuber : Aerosol 

Andere Bezeichnungen : W000010001 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Antispritzerfett 

Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch 

: Für die Allgemeinheit bestimmt 
Industriell 
Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Aerosol 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schweiß- und Lötmittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einschränkungen der Anwendung : Es sind keine besonderen Ausschlüsse bekannt 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : +33 1 45 42 59 59 (INRS) 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 

REACH-Verordnung) 

Aerosol, Kategorie 3 H229   

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefahrenhinweise (CLP) : H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen. 
P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. 

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar 

Tastbarer Gefahrenhinweis : Nicht anwendbar 
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2.3. Sonstige Gefahren 
Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung : Anteil: 5% an brennbaren Bestandteilen. Sprühdosen können sich bei Temperaturen über 

50°C verformen, explodieren und weit weggeschleudert werden. 
Dämpfe bilden ein entzündliches und explosives Gemisch mit Luft; Dämpfe sind schwerer 
als Luft, sie können sich 
also an bestimmten Stellen anhäufen und sich über dem Boden verbreiten und dabei einen 
Brand verursachen, 
selbst wenn die Zündung weit weg vom Leck erfolgt. Aerosol enthält Stickstoff: vermeiden 
Sie die eine starke 
Konzentration in geschlossenen Räumen, weil wegen Sauerstoffmangel das Risiko an 
Stickstoff besteht. Die 
starke Konzentration der Dämpfe, vor allem in geschlossenen und nicht gut gelüfteten 
Räumen, kann die Reizung 
der Atemwege, Brechreiz, Benommenheit oder Schwindel verursachen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 
 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Kohlenwasserstoffe, C3-4; Gase aus der 
Erdölverarbeitung 
(Anmerkung K) 

(CAS-Nr.) 68476-40-4 
(EG-Nr.) 270-681-9 
(EG Index-Nr.) 649-199-00-1 
(REACH-Nr) 01-2119486557-22 

2,5 - 5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

 

 
 

 
 

Anmerkung K: Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger 
als 0,1 Gewichtsprozent 1,3-Butadien (Einecs-Nr. 203-450-8) enthält. Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind 
zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P210- P403 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3. 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Einatmen von Frischluft gewährleisten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 
abwaschen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei 
anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Einnahme unwahrscheinlich. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Schaum. Trockenlöschpulver. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Zersetzt sich bei Temperaturanstieg: 

Freisetzung entzündbare Gase/Dämpfe, Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. 
Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort 
verlassen. Dämpfe bilden ein entzündliches und explosives Gemisch mit Luft; Dämpfe sind 
schwerer als Luft, sie können sich 
also an bestimmten Stellen anhäufen und sich über dem Boden verbreiten und dabei einen 
Brand verursachen, 
selbst wenn die Zündung weit weg vom Leck erfolgt. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Zündquellen fernhalten und Bereich be- und entlüften. Expositionszeit und Personen die 
dem Produkt ausgesetzt beschränken. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder 

öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Bei Tätigkeiten mit 

verschüttetem Produkt vollständige Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen (siehe 
Abschnitt 8). Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer geben gemäß den 
abfallrechtlichen Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13). 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Elektrostatische 

Aufladung vermeiden. Dämpfe bilden ein entzündliches und explosives Gemisch mit Luft; 
Dämpfe sind schwerer als Luft, sie können sich 
also an bestimmten Stellen anhäufen und sich über dem Boden verbreiten und dabei einen 
Brand verursachen, 
selbst wenn die Zündung weit weg vom Leck erfolgt. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Dämpfe nicht einatmen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Für 
eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. An einem 

kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. 

Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

Lagertemperatur : < 50 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
  

Handschutz: 

Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille mit Seitenschutz 
 

Haut- und Körperschutz: 

langärmlige Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe, die vor chemischen Stoffen schützen 
  

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. EN 149. Gasfilter. (FFP2) 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssigkeit 

Farbe : Keine Daten verfügbar 

Geruch : Schwacher Geruch nach Erdöl. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ≈ 7 20°C 
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Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : 3 - 8 bar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Löslichkeit : wasserlöslich. Löslich in Öl. 

Log Pow : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Stabil unter normalen Bedingungen. Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Bei Raumtemperatur sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH-Wert: ≈ 7 20°C 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: ≈ 7 20°C 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

SPRAYMIG H2O (Aerosol)  

Zerstäuber Aerosol 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
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Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Muss unter Beachtung der lokalen behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung 
zugeführt werden. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Behälter unter Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen. Leere Verpackungen nicht 
verbrennen. Nicht mit dem Schneidbrenner zertrennen. 

Zusätzliche Hinweise : Industrieabfall. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

EAK-Code : 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. (ADR) : UN 1950 

UN-Nr. (IMDG) : UN 1950 

UN-Nr. (IATA) : UN 1950 

UN-Nr. (ADN) : Nicht geregelt 

UN-Nr. (RID) : Nicht geregelt 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Aerosols, flammable 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht geregelt 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht geregelt 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1 

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : 2.1 

Gefahrzettel (ADR) : 2.1,  

 

 : 

 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 2.1 

Gefahrzettel (IMDG) : 2.1,  

 

 : 
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IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1 

Gefahrzettel (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht geregelt 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht geregelt 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F  

Sonderbestimmung (ADR) : 190, 327, 344 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E0 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Besondere Beförderungs-/Betriebsbestimmungen 
(ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D  

Seeschiffstransport 

EmS-Nr. (Brand) : F-D 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 

Staukategorie (IMDG) : Keine 

Trennung (IMDG) : SG69 

MFAG-Nr : 126 

Lufttransport 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 75kg 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 150kg 

ERG-Code (IATA) : 10L 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 
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Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- 

und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische 

Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen 

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 

 

Deutschland 

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 
Anlage 1) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-
Verordnung) 

 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Kohlenwasserstoffe, C3-4; Gase aus der Erdölverarbeitung ist gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Kohlenwasserstoffe, C3-4; Gase aus der Erdölverarbeitung ist gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Dänemark 

Dänische nationale Vorschriften : Die Anforderungen der dänischen Arbeitsschutzbehörden müssen bezüglich der Arbeit mit 
Karzinogenen während der Verwendung und Entsorgung befolgt werden 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens. 2. Mögliche Gefahren. 
 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

BCF Biokonzentrationsfaktor 
 

Sonstige Angaben : Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andernfalls wird keinerlei Haftung 
übernommen. Der Nutzer ist gehalten, die geltenden Bestimmungen und Gesetze zu Hygiene, Sicherheit 
und Umweltschutz einzuhalten. 

 

 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Flam. Gas 1 Entzündbare Gase, Kategorie 1 
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Press. Gas (Liq.) Gase unter Druck : Verflüssigtes Gas 

H220 Extrem entzündbares Gas. 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
 
 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008 [CLP]:
  

Aerosol 3 H229  
 

 
 

 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


